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Text 

2. Abschnitt: Sonstige Abänderung von Bescheiden 

Abänderung und Behebung von Amts wegen 

§ 68. (1) Anbringen von Beteiligten, die außer den Fällen der §§ 69 und 71 die Abänderung eines der 
Berufung nicht oder nicht mehr unterliegenden Bescheides begehren, sind, wenn die Behörde nicht den 
Anlaß zu einer Verfügung gemäß den Abs. 2 bis 4 findet, wegen entschiedener Sache zurückzuweisen. 

(2) Von Amts wegen können Bescheide, aus denen niemandem ein Recht erwachsen ist, sowohl von 
der Behörde, die den Bescheid erlassen hat, als auch in Ausübung des Aufsichtsrechtes von der sachlich 
in Betracht kommenden Oberbehörde aufgehoben oder abgeändert werden. 

(3) Andere Bescheide kann die Behörde, die den Bescheid in letzter Instanz erlassen hat, oder die 
sachlich in Betracht kommende Oberbehörde im öffentlichen Interesse insoweit abändern, als dies zur 
Beseitigung von das Leben oder die Gesundheit von Menschen gefährdenden Mißständen oder zur 
Abwehr schwerer volkswirtschaftlicher Schädigungen notwendig und unvermeidlich ist. In allen Fällen 
hat die Behörde mit möglichster Schonung erworbener Rechte vorzugehen. 

(4) Außerdem können Bescheide von Amts wegen in Ausübung des Aufsichtsrechtes von der 
sachlich in Betracht kommenden Oberbehörde als nichtig erklärt werden, wenn der Bescheid 

 1. von einer unzuständigen Behörde oder von einer nicht richtig zusammengesetzten 
Kollegialbehörde erlassen wurde, 

 2. einen strafgesetzwidrigen Erfolg herbeiführen würde, 

 3. tatsächlich undurchführbar ist oder 

 4. an einem durch gesetzliche Vorschrift ausdrücklich mit Nichtigkeit bedrohten Fehler leidet. 

(5) Nach Ablauf von drei Jahren nach dem in § 63 Abs. 5 bezeichneten Zeitpunkt ist eine 
Nichtigerklärung aus den Gründen des Abs. 4 Z 1 nicht mehr zulässig. 

(6) Die der Behörde in den Verwaltungsvorschriften eingeräumten Befugnisse zur Zurücknahme 
oder Einschränkung einer Berechtigung außerhalb eines Berufungsverfahrens bleiben unberührt. 

(7) Auf die Ausübung des der Behörde gemäß den Abs. 2 bis 4 zustehenden Abänderungs- und 
Behebungsrechts steht niemandem ein Anspruch zu. Mutwillige Aufsichtsbeschwerden und 
Abänderungsanträge sind nach § 35 zu ahnden. 


